
        

Vertrag über die integrationskursbegleitende Kinderbeaufsichtigung      

der AWO Stuttgart 
zwischen 

 

der Sorgeberechtigten (nachfolgend "Mutter") und den AWO Stuttgart Kreisverband e. V. 

(nachfolgend "Koordination") vertreten durch Natalia Kem 

Persönliche Angaben 

Mutter AWO Stuttgart 

Name:  Zuständige Person: Natalia Kem 

Vorname:  Beaufsichtigungsort:  

Adresse:  Kursnummer:  

§ 1 Beginn und Umfang der Kinderbeaufsichtigung 

Für folgende Kinder wird eine regelmäßige Beaufsichtigung übernommen: 

 

1. ___________________________________, geb. am ______________________ 

2. ___________________________________, geb. am ______________________ 

 

Beginn der Beaufsichtigung (inkl. Eingewöhnung): ____________________ Regelmäßige 

Beaufsichtigung ab: ____________________ Ende der Beaufsichtigung: bei Kursende oder 

Kursabbruch der Mutter (automatisch, ohne separate Kündigung). 

 

Voraussetzungen: 

 

- Ärztliche Untersuchung gemäß § 4 KiTaG BW (Bescheinigung vorgelegt am: ________________) 

- Masernschutznachweis gemäß § 20 Abs. 9 IfSG (vorgelegt am: __________________) 

 

Von der Mutter vorzulegen: 

 

- Kopie des Impfausweises / ggf. Allergiepass 

- Ausgefüllter Anmeldebogen 

- Belehrung gemäß § 34 Abs. 5 IfSG erhalten 

- Regeln zur Kinderbeaufsichtigung erhalten 

 

 



        
Beaufsichtigungszeiten richten sich nach dem Kurskalender. Änderungen werden 

einvernehmlich vereinbart. 

Beaufsichtigungsumfang: ___________ Stunden/Tag. Die Aufsichtspflicht liegt in dieser Zeit bei 

der Beaufsichtigungsperson. 

Die Mutter verpflichtet sich zur Einhaltung der Bring- und Abholzeiten (je 15 Min. vor/nach 

dem Unterricht). Verspätungen sind vor 08:00 Uhr am Beaufsichtigungstag mitzuteilen. 

Bei Anwesenheit im Haus trägt die Mutter selbst die Aufsichtspflicht. 

§ 2 Entgelt 

Die integrationskursbegleitende Kinderbeaufsichtigung ist für berechtigte Mütter eines 

Integrationskurses kostenfrei. 

§ 3 Verantwortungsbereich der Mutter 

Bereitzustellen sind: 
 

- Wechselkleidung 

- Windeln 

- Pflegemittel 

- Nahrung/Getränke 

- Diätetische Lebensmittel 
 

Medikamente dürfen nur von der Mutter verabreicht werden. 

§ 4 Arztbesuche und Erkrankungen 

- Arzttermine sollen außerhalb der Beaufsichtigungszeit liegen. 

- Relevante Behandlungen sind mitzuteilen. 

- Bei Erkrankung wird die Mutter umgehend informiert. 

- Bei Unmöglichkeit der Weiterbeaufsichtigung ist das Kind sofort abzuholen. 

- In Notfällen wird ärztliche Hilfe organisiert. 

- Abwesenheiten müssen vor 08:00 Uhr gemeldet werden. 

- Wiederaufnahme nur mit ärztlichem Attest ab dem ersten Fehltag. 

 

Bei meldepflichtigen Krankheiten gem. § 34 IfSG erfolgt Meldung an das Gesundheitsamt. 

Die AWO organisiert Ersatz bei Ausfall der Beaufsichtigungsperson. 

§ 5 Erziehungspartnerschaft 

- Zusammenarbeit auf Augenhöhe 

- Gegenseitige Information über relevante Vorkommnisse 

§ 6 Schweigepflicht, Datenschutz, Kinderschutz 

- Vertraulichkeit über private/familiäre Angelegenheiten 

- Datenweitergabe an Jugendhilfe gem. § 23 SGB VIII erlaubt 

- Gewaltfreie Erziehung gem. § 1631 BGB verpflichtend 

- Meldung von Kindeswohlgefährdung gem. § 8a SGB VIII an Koordination 



        
- Datenverarbeitung nur im Rahmen der Vertragsdurchführung 

- Datenlöschung nach Vertragsende, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten   

bestehen (z. B. BAMF-Abrechnung) 

- Bei Nutzung elektronischer Geräte zur Datenerfassung (z. B. Handy, Tablet, Kamera): 

vorherige Information und schriftliche Zustimmung der Mutter erforderlich 

§ 7 Vertragsbeendigung 

- Schriftliche Kündigung mit Frist:  

- Unter 3 Jahren: 4 Wochen 

- Ab 3 Jahren: 3 Monate 
 

- Bei Kursende/-abbruch endet Vertrag automatisch 

- Bei Nichteinhaltung der Frist: Schadensersatz i.H.v. 6 €/Beaufsichtigungsstunde 

§ 8 Anderweitige Betreuung 

Mit Unterzeichnung wird bestätigt, dass das Kind keine Regelbetreuung (Kita, Kindergarten, 

Tagesmutter) besucht. Bei Aufnahme in eine solche Einrichtung ist der Vertrag fristgerecht 

zu kündigen. 

§ 9 Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. 

§ 10 Schriftform 

Vertragsänderungen bedürfen der Schriftform. 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich über die Inhalte und Vorgaben des 

Infektionsschutzgesetzes sowie die geltenden Regeln der Kinderbeaufsichtigung 

unterrichtet wurde und mich damit einverstanden erkläre. 

 

Unterschrift Mutter                                                                                       Datum 

Sorgeberechtigte Person 

Koordination 


